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Die Mitgliederversammlung am 22. 
September 2007 in Erfurt hat den vom 
Bundesvorstand vorgeschlagenen djb-
Wissenschaftspreis einstimmig befür-
wortet. Die Preisordnung wurde mit 
wenigen Modifikationen wie vorgelegt 
beschlossen. Ausgezeichnet werden 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftle-
rinnen. Preiswürdig sind rechts- oder 
wirtschaftswissenschaftliche Disserta
tionen und Habilitationsschriften zum 
Bereich Recht und Geschlecht sowie 
Arbeiten, die im Zusammenhang mit 
dem Thema Gleichstellung von Frau 
und Mann deutliche rechts- oder wirt-
schaftswissenschaftliche Bezüge auf-
weisen. Die Mitgliedschaft im djb ist 
keine Voraussetzung. 

Der Preis besteht aus einem Druck-
kostenzuschuss in Höhe von 2.000,- 
Euro und wird alle zwei Jahre durch 
die Präsidentin im Rahmen der Mit-
gliederversammlung verliehen, zum er-
sten Mal im September 2009 in Karls-
ruhe. 

Bewerbungen – mehr dazu finden Sie 
in der hier abgedruckten Preisordnung 
– sind bis spätestens 31. August 2008 an 
die Präsidentin Jutta Wagner, Bundesge-
schäftsstelle des djb, Anklamer Straße 
38, 10115 Berlin zu richten. (AG)

Ordnung des Deutschen Juristinnen-
bundes zur Verleihung eines Preises 
für eine wissenschaftliche Arbeit

§ 1
In Anerkennung hervorragender rechts- 
oder wirtschaftswissenschaftlicher 
Arbeiten vergibt der Deutsche Juristin-
nenbund den Marie-Elisabeth-Lüders-
Preis. Ausgezeichnet werden können 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
lerinnen.

§ 2
Der Preis wird alle zwei Jahre durch die 
Präsidentin oder eine mögliche Stifterin 

Marie-Elisabeth-Lüders-Preis

Ausschreibung – Besetzung der Jury 

Über die Verleihung des Marie-Elisabeth-
Lüders-Preises entscheidet eine Jury aus 
drei djb-Mitgliedern. Mindestens ein 
Mitglied muss Bundesvorstandsmit-
glied, mindestens ein Mitglied soll kein 
Bundesvorstandsmitglied sein. 

Die Mitglieder der Jury werden vom 
Bundesvorstand für einen Zeitraum von 
vier Jahren bestimmt. Die erste Amts-
zeit läuft somit vom 1. September 2008 
bis 31. August 2012.

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, 
möge sich bis 31. Mai 2008 bei der Präsi-
dentin Jutta Wagner, Bundesgeschäfts
stelle des djb, Anklamer Straße 38, 10115 
Berlin, E-Mail: geschaeftsstelle@djb.de 
bewerben. 

im Zusammenhang mit der Mitglieder-
versammlung verliehen. Er besteht aus 
einem Druckkostenzuschuss in Höhe 
von 2.000 Euro. In der Veröffentlichung 
wird an geeigneter Stelle auf die Aus-
zeichnung durch den djb hingewiesen. 

§ 3
Eingereicht werden können Dissertati-
onen, die mindestens mit magna cum 
laude bewertet wurden, und Habilitati-
onsschriften, bei denen beide Voten po-
sitiv sind. Preiswürdig sind rechts- oder 
wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten 
zum Bereich Recht und Geschlecht 
sowie Arbeiten, die im Zusammenhang 
mit dem Thema Gleichstellung von 
Frau und Mann deutliche rechts- oder 
wirtschaftswissenschaftliche Bezüge 
aufweisen. 

Das Promotions- bzw. Habilita
tionsverfahren soll zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung nicht länger als 2 Jahre 
abgeschlossen sein.

§ 4
Wissenschaftlerinnen richten ihre Be-
werbung bis spätestens 31.8. des Jahres 
vor der jeweiligen Preisverleihung an 
die Präsidentin. Mit dem Antrag müs-
sen die Arbeit und die Voten, soweit sie 
vorliegen, eingereicht werden. Voten, 
die zum Zeitpunkt der Antragstellung 
noch nicht vorlagen, sind, soweit sie 
später vorliegen, nachzureichen. Außer-
dem muss dem Antrag ein Gutachten 
zur Preiswürdigkeit beigefügt werden. 
Die Gutachterin muss zum Zeitpunkt 
der Abgabe des Gutachtens Mitglied 
des djb sein. 

§ 5
Über die Verleihung des Preises entschei-
det eine Jury aus drei djb-Mitgliedern. 
Mindestens ein Mitglied muss Bundes-
vorstandsmitglied, mindestens ein Mit-
glied soll kein Bundesvorstandsmitglied 
sein. Die Besetzung der Jury wird in den 

„aktuellen informationen“ ausgeschrie-
ben. Die Mitglieder der Jury werden 
vom Bundesvorstand für einen Zeitraum 
von vier Jahren bestimmt. Für die Jury 
kandidierende Bundesvorstandsmit-
glieder haben kein Stimmrecht. 

§ 6
Die Jury entscheidet mit der Stimmen-
mehrheit ihrer Mitglieder. Bei Rücktritt 
oder dauerhafter Verhinderung beruft 
der Bundesvorstand ein neues Mitglied. 
Die Entscheidung soll bis zum 1.3. des 
Jahres der Preisverleihung getroffen 
werden. Eine druckfertige Vorlage der 
auszuzeichnenden Arbeit soll bis zum 
1.5. dieses Jahres vorliegen.
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